
Wirtschaftsrecht

Wirtschaftsrecht
(=> Rechtsbeziehungen auf der

Ebene der Gleichordnung)

                  öffentliches Wirtschaftsrecht
             (=> Rechtsbeziehungen auf der Ebene der

              Überordnung – Unterordnung zwischen
                  Staat und Bürger)

Bürgerliches
Recht

ArbeitsR Handels- und
GesellschaftsR

WirtschaftsR
i.e.S., z.B.
WettbewerbsR,
gewerblicher
Rechtsschutz

Wirtschaftsverfas-
sungsR

Wirtschafts-
verwaltungsR
i.e.S.

Abb. 1: Begriff Wirtschaftsrecht



Übernationales Recht Nationales Recht

Völkerrecht Europarecht VerfassungsR VerwaltungsR SozialR SteuerR                StrafR             ProzeßR

allg. besonderes
VwVfG z.B. GewO, SGB I-XI EStG       StGB        ZPO

BauGB, BSHG UStG        SGG
BImSchG        VwGO

       FGO
       StPO

Öffentliches Wirtschaftsrecht

öffentlich-rechtliche Vorschriften, die für die wirtschaftliche Betätigung
von besonderer Bedeutung sind.

Abb. 2: Rechtsgebiete des öffentlichen Rechts



Gesetz

(= Rechtssatz, der sich an eine
Vielzahl von Adressaten richtet
und eine Vielzahl von Fällen betrifft;
generell abstrakte Regelung)

Gesetz im formellen Sinne

Rechtssatz wurde vom
Parlament im vorgesehenen
Verfahren erlassen
=Bundes- oder Landesgesetz

Gesetz im materiellen Sinne

Rechtssatz wurde von Exekutive
erlassen, z.B. Rechtsverordnung
(vgl. Art. 80 GG), kommunale
Satzung

Abb. 3: Begriff des Gesetzes



   Normenhierarchie
   „Ober“ sticht „Unter“

Zwingende und unmittelbar geltende
Rechtssätze des Völker- oder Europarechts

(z.B. Art. 48 EGV, EG-Verordnung)

Verfassungsrecht (GG)

Bundesgesetze

Rechtsverordnungen
des Bundes

Landesverfassung/
Landesgesetze

    Rechtsverordnungen des Landes/
   Kommunale Satzungen

   und Verordnungen

[ Verwaltungsvorschriften ]

Abb. 4: Rangordnung der Rechtsquellen



Staatliche Einwirkungen auf die Wirtschaft

Wirtschaftslenkung

Einwirkung auf
Gesamtwirtschaft,
z.B. Konjunktursteuerung,
Marktordnung, Steuern und
Sonderabgaben

Wirtschaftsplanung

Einwirkung auf
Gesamtwirtschaft oder
mittelbar auf einzelne
Unternehmen,
z.B. Haushaltsplan,
Regionalplan

Wirtschaftsaufsicht

Einwirkung auf einzelnes
Unternehmen zum Schutz
der Allgemeinheit,
z.B. Genehmigungserforder-
nisse, Anordnungen im
Einzelfall

Wirtschaftsförderung

Begünstigung von bestimmten
Wirtschaftszweigen oder
einzelnen Unternehmen,
z.B. Subventionen

Abb. 5: Staatliche Einwirkungen auf die Wirtschaft



Vorbehalt des Gesetzes

= Staat darf bestimmte Maßnahmen nur aufgrund
ausdrücklicher Ermächtigung ergreifen
(⇒ kein Handeln ohne Gesetz)

Eingriffsverwaltung

soweit GRe tangiert
sein können, ist eine
Ermächtigung der
Verwaltung durch
Parlamentsgesetz
erforderlich

Leistungsverwaltung

trotz möglicher Berührung Dritter
in GRen ist nach h. M. für die
konkrete Maßnahme kein
Parlamentsgesetz erforderlich

Abb. 6: Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes



Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

Geeignetheit der Maßnahme   +

Maßnahme muß geeignet sein,
den konkreten Zweck,
den der Staat im öffentlichen
Interesse anstrebt, zu erreichen.

Erforderlichkeit der Maßnahme  +

Zur Erreichung des verfolgten
Zwecks darf es kein gleich
geeignetes Mittel geben, das den 
Bürger weniger belastet.

Angemessenheit der Maßnahme
(= Verhältnismäßigkeit i. e. S.)

Der Nutzen, der mit der Maßnahme
erstrebt wird, darf zu den für den
Einzelnen entstehenden Nachteilen 
nicht außer Verhältnis stehen
(= Güterabwägung).

Abb. 7: Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz



Bundestag
(= Legislativorgan)

- Beschluß von Gesetzen

- Wahl und Abberufung
  des Bundeskanzlers

- Kontrolle der Regierung

- Mitglieder werden vom
  Volk gewählt und
  genießen Indemnität 
  und Immunität

Bundesregierung
(= Exekutivorgan;
politische Spitze der
Verwaltung)

- Ausführung der Gesetze

- Recht zur Gesetzes-
  initiative und zum Erlaß
  von Rechtsverordnungen

- Mitglieder sind der
  Bundeskanzler und die
  vom Bundespräsidenten
  auf Vorschlag des
  Bundeskanzlers
  ernannten
  Bundesminister

Bundesrat
(= Ländervertretung)

- Mitwirkung bei
  Bundesgesetz-
  gebung

Bundespräsident
(= Staatsoberhaupt)

- Vertretung der
  Bundesrepublik
  Deutschland nach
  außen

- Gegenzeichnung,
  Ausfertigung und
  Verkündung der
  Gesetze

- Ernennung und
  Entlassung der
  Bundesminister

Die wichtigsten Staatsorgane

Abb. 8: Die wichtigsten Staatsorgane



           BReg

Beratung im BT
(3 Lesungen) und Gesetzesbeschluß

Bundesrat

              Zustimmung

Gesetz zustande gekommen

Anrufung des
Vermittlungsausschusses

Änderungsvorschlag

Beratung im BT

                       Bundesrat

Zustimmung             Ablehnung

Gesetz zustande   Einspruchs-     Zustimmungs-
    gekommen                   gesetz                  gesetz

                                Gesetz zu-           Gesetz
          stande           abgelehnt

                                     gekommen,
                                     wenn BT-Mehrheit
                                     den Einspruch

                                   überstimmt

Gesetzesinitiative

BReg, Mitte des BT,    BR

Abb. 9: Ablauf Gesetzgebungsver fahren



Mitwirkung des Bundesrates bei der Gesetzgebung

Art. 76 Abs. 1 u. 2 GG Art. 77 Abs. 2 GG Art. 77 Abs. 3 u. 4 GG Art. 78 GG

Initiative
Beratung von Gesetzes-
beschlüssen und
Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses

Einspruch
gegenüber
Einspruchs-
gesetzen

Verweigerung der
Zustimmung bei
Zustimmungs-
gesetzen

Abb. 10: Mitwirkung des Bundesrates bei der Gesetzgebung



Der Vollzug der Bundesgesetze

Alleinige Zuständigkeit der Länder
(Behördeneinrichtung, Verfahren; Art. 83, 84 GG);

lediglich Rechtsaufsicht des Bundes,
es sei denn, es besteht:

             Bundeseigene Verwaltung             oder

durch eigene Behörden                 bundesunmittelbare
(unmittelbare                                 Körperschaften oder
Bundesverwaltung)                       Anstalten des ö. Rechts
                                                       (unmittelbare
                                                       Bundesverwaltung)

         Bundesauftragsverwaltung (Art. 85 GG)

                 Länder handeln im Auftrag des Bundes
                (=> Fachaufsicht)

Abb. 11: Der Vollzug der Bundesgesetze



Organstreitigkeiten

Art. 93 I Nr.1 GG

Abstrakte NK

Art. 93 I Nr.2 GG

Konkrete NK

Art. 100 GG

Art. 93 I Nr.3
GG

Art. 93 I
Nr.4 GG

Verfassungsbeschwerde

Art. 93 I Nr.4a GG

Bundesorgan

Bundesorgan

Bundesorgan

Gesetzgeber

Überprüfung
von VerfR
innerhalb eines
Gerichtsver-
fahrens

Bund             Land

Land              Land

jP, nP             Staat

Streitigkeiten zwischen
Verfassungsorganen

Kontrolle von
Rechtsnormen

Streitigkeiten
zwischen

Bund und Ländern

Durchsetzung der Grund-
rechte von nP oder jP

Abb. 12: Die Ver fahrensarten vor dem BVerfG



keine verbindliche Festlegung einer Wirtschaftsordnung

Verpflichtung der Konjunktursteuerung auf dem
Grundsatz des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 

(Art. 109 II GG, § 1 StWG) 

Vorgaben für die Erhebung und Verteilung von Steuern
(Art. 104 ff. GG)

Verantwortung der Bundesbank bzw. des ESZB als
Trägerin in der Geldpolitik (Art. 88 GG)

Abb. 13: Wirtschaftspolitische Aussagen des GG



Belastende Maßnahmen
des Staates sind am GR
des Betroffenen zu
messen

Einzelner muß an
staatlichen Leistun-
gen beteiligt werden

Aus dem GR entsteht ein
Anspruch des Einzelnen
auf eine Leistung des
Staates

Gesamte Rechtsordnung
von GRen geprägt

Abwehrfunktion Teilhabefunktion Leistungsfunktion
Elemente der

objektiven
Wertordnung

Abb. 14: Die Funktionen der Grundrechte



jP des Privatrechts
(= alle vom Recht anerkannten
Personenmehrheiten)

      inländische                              ausländische
                                            (= Sitz  außerhalb der BRD)

Träger von GRen,                              können nicht Träger
    soweit diese ihrem                          von Grundrechten
   Wesen nach auf sie                                   sein

anwendbar sind
(Art. 19 III GG)

jP des ö. Rechts
(z. B. Gemeinde, öffentl.
Körperschaften)

Grundsätzlich keine Träger von GRen
(Ausnahme: GR-Schutz
zur Verwirklichung der
Aufgaben notwendig)

Abb. 15: Anwendung von Grundrechten auf juristische Personen



Berufsfreiheit

Berufswahl-      +      Berufsausübungs-
                                        freiheit

                   Entscheidung
     „ ob“             und               „wie“
eine auf Dauer angelegte, erlaubte und der
Schaffung/Erhaltung einer Lebensgrundlage
dienende Tätigkeit ausgeübt wird.

Freie Wahl des
Arbeitsplatzes

Entscheidung, wo
gewählter Beruf
konkret ausgeübt
wird

Freie Wahl der
Ausbildungsstätte

Entscheidung über Besuch
von Einrichtungen, die der
Ausbildung für einen Beruf
dienen

Abb. 16: Der Schutzbereich des Art. 12 GG



Eigentum
i.S.v. § 903
BGB

privatrechtliche
vermögenswerte
Rechtsposition

Recht am
eingerichteten
und ausgeübten
Gewerbebetrieb

vermögenswerte
öffentlich-rechtliche
Rechtspositionen,
soweit sie auf eigener
Leistung beruhen

Eigentum

Abb. 17: Eigentum im Sinne von Ar t. 14 GG



Beeinträchtigung
einer

konkreten  vermögenswerten Position eines privaten Rechtssubjekts

durch

abstrakte generelle Beschränkung
(sog. Inhalts- und  Schrankenbestimmung)

Art. 14 Abs. 1 u. 2 GG

konkrete individuelle
Entziehung/Belastung

(Enteignung)

Art. 14 Abs. 3 GG

Abb. 18: Eingriffe in das Eigentum



Recht des/der

Einzelnen
(= individuelle K.freiheit)

auf

 Gründung      Beitritt      Verbleib      Austritt    Fernbleiben

            = positive K.freiheit                 = negative K.freiheit

Koalition
(= kollektive K.freiheit)

auf

Bestand    Organisation   Betätigung

Koalitionsfreiheit

Abb. 19:  Der Schutzbereich der Koalitionsfreiheit



• EGKS-Vertrag vom 18.04.1951 (Belgien, Deutschland, Frankreich,
Italien, Luxemburg, Niederlande)

→ Schaffung eines gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl

• Römische Verträge von 1957

→ Gründung von EWG und EAG (Euratom)

• Fusionsvertrag (1967)

→ Bildung gemeinsamer Organe für alle 3 Gemeinschaften

• Erweiterung um Dänemark, Irland und Großbritannien (1973),
Griechenland (1981), Spanien und Portugal (1986)

• Einheitliche Europäische Akte (in Kraft ab 01.07.1986)

→ Schaffung des Binnenmarktes bis 1992

→ Stärkung des 1979 erstmals direkt gewählten Europäischen
Parlaments

• Vertrag von Maastricht (seit 01.11.1993 in Kraft)

→ Umbenennung und Modifikation des EWGV

→ Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion

→ engere Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheits- und
Außenpolitik sowie im Bereich Justiz- und Innenpolitik

• Erweiterung um Finnland, Schweden und Österreich 1995

• Vertrag von Amsterdam (seit 01.05.1999 in Kraft)

• Einführung des Euro (01.01.1999)

• Agenda 2000 (Unterzeichnung am 26.03.1999)

→ Regelungen zur Schaffung der finanziellen Voraussetzungen 
für eine mögliche Osterweiterung der EU

→ Neuregelung der Beitragszahlung der Mitgliedstaaten

→ Neufestsetzung der Preisgarantien im Agrarbereich

Abb. 20: Die Entwicklung der Europäischen Union



Europäische Union

Die
euro-
päischen
Gemein-
schaften

(EG,
EGKS,
EAG)

Gemein-
same
Außen-
und
Sicher-
heits-
politik

Art. J  ff.
EUV
(Art. 11 ff.
EUV n.F.)

Zusam-
men-
arbeit
in Innen-
und
Rechts-
politik

Art. K ff.
EUV
(Art. 29 ff.
EUV n.F.)

Abb. 21: Das Drei-Säulen-Modell der EU



Die Organe der EG
(Art. 4 EGV, Art. 7 EGV n.F.)

Rat
(Art. 145 ff. EGV,
Art. 202 ff. EGV
n.F.)

insb.
Rechtssetzung,
Führung der
Außen-
Beziehungen

Kommission
(Art. 155 ff. EGV,
Art. 211 EGV  n.F.)

insb. Initiative für
Rechtssetzung,
und Kontrolle der
Einhaltung des
EG-Rechts
(Motor und Hüterin
der Verträge)

Europ. Parlament
(Art. 137 ff. EGV,
Art. 189 EGV n.F.)

insb. Mitwirkung/
Mitentscheidung
bei der Rechtssetzung,
Entscheidung über
Haushaltsplan

Europ. Gerichtshof
(Art. 168 ff. EGV,
Art. 220 EGV   n.F.)
Unterstützt vom
Gericht 1. Instanz (Art.
168a EGV, Art. 225
EGV n.F.)

Entscheidung über
bestimmte
Rechtsfragen
(Art. 169 ff. EGV/ 226
EGV n.F.)

Europ.
Rechnungshof
(Art. 188 a ff. EGV,
Art. 246 ff. EGV
n.F.)

Überwachung der
Haushaltsführung

Abb. 22: Die Organe der EG



Wirtschafts- u.
Sozialausschuß
(Art. 193 I EGV,
Art. 257 EGV  n.F.)

222 Vertreter aus
Gruppen des
wirtschaftlichen
und sozialen Lebens

- Beratungsrecht

- Recht auf - Recht auf
  Abgabe von   Abgabe von
  Stellungnahmen   Stellungnahmen

Ausschuß der
Regionen
(Art. 198a EGV,
Art. 263 EGV n.F.)

222 Vertreter aus
den regionalen und
lokalen Gebiets-
körperschaften der
einzelnen Mitglied-
staaten

- Beratungsrecht
- Anhörungsrechte- Anhörungsrechte
  

Europäische
Zentralbank
(Art. 106 EGV, Art.
107 EGV n.F.)

besteht aus EZB-
Rat und EZB-
Direktorium; Unter-
stützung durch
Europäisches
System der
Zentralbanken

= Trägerin der
   Geldpolitik der
   Gemeinschaft

Europäische
Investitionsbank
(Art. 198d EGV, 266
EGV n.F.)

= Finanzierungs-
institut der EG
(Beschaffung von
Geldmitteln, För-
derung struktur-
schwacher Gebiete

Beschäftigungs-
ausschuß
(Art. 130 ff. EGV n.F.)

besteht aus jeweils
2 Mitgliedern der
Kommission und
jeden Mitgliedstaats

- Koordinierung der
  Beschäftigung in
  Mitgliedstaaten
- Recht auf Abgabe
  von Stellung-
  nahmen

Abb. 23 Sonstige Institutionen der EG



Verordnung

abstrakt - generelle Regelung

direkte, unmittelbare
Wirkung in jedem MS

wirkt wie nationales Gesetz

      Richtlinie

abstrakt - generelle Regelung

Verpflichtung der MS
zur Umsetzung der RL

wirkt für/gegen Bürger erst nach
Schaffung eines nationalen
Gesetzes

Entscheidung

individuell - konkrete Regelung

Verpflichtung/Berechtigung für
Adressaten

wirkt wie Verwaltungsakt des
deutschen Rechts

Abb. 24: Sekundäres Gemeinschaftsrecht



                                  Vorschlag Kommission
                  Rat                                                         1. Lesung EP
                                                   Rat

 Erlaß des Rechtsaktes                                       Festlegung eines
(keine Änderungs-                                     Gemeinsamen Standpunktes
vorschläge des EP
bzw. alle gebilligt)                                            2. Lesung EP

                                    Billigung des                   Abänderungs-          Ablehnung
                            Gem. Standpunktes                    beschuß                  des Gem.
                             bzw. kein Beschluß                                        Standpunktes
                            innerhalb 3 Monate         Kommission              Rat            mit absoluter
                                                                              Stellungnahme                                 Mehrheit

                                                                                  Keine         Billigung
                                                                                 Billigung        der Änderung
                                                                                                          der Änderung
                                Rechtsakt gilt als erlassen                                                     Rechtsakt gilt
                                                                                                                    als nicht erlassen

                                                                     Vermittlungsausschuß  Rechtsakt
              erlassen

                                               Gemeinsamer Entwurf                Kein Gemeinsamer Entwurf

               Annahme durch Rat              Nichtannahme              Rechtsakt gescheitert
              und EP (3. Lesung)

              Rechtsakt erlassen           Rechtsakt gescheitert

Ablauf des Mitentscheidungsverfahrens n. Art. 251 EGV n.F.

Abb. 25: Ablauf des Mitentscheidungsver fahrens nach Art. 251 EGV n.F.



Kommission  ↔  MS MS ↔  MS Nichtigkeits-
(Art. 173 EGV)

Abwehr eines
rechtswidri-
gen Rechts-
aktes eines
EG- Organs

Untätigkeits-
(Art. 175 EGV)

Begehren,
daß bestimm-
tes EG-
Organ einen
Beschluß
fassen muß

Schadensersatzklage
(Art. 178 EGV)

Durchsetzung von
Amtshaftungsan-
sprüchen nach
Art. 215 EGV

Prüfung einer   europarechtlichen
Frage, die in einem nationalen
Rechtsstreit erheblich ist

(Art. 169, 170 EGV)
Überprüfung von EG- Rechtsakten bzw.

Handlungen
Vorabentscheidungsverfahren

(Art. 177 EGV)
Vertragsverletzungsverfahren

Abb. 26: Die Klagen zum EuGH



2. Vorlage einer europarechtlichen Frage

3. Stellungnahme

1. Klage

Kläger 4. Urteil

Nationales

Gericht EuGH

Ablauf des Vorabentscheidungsverfahrens

Abb. 27: Der Ablauf des Vorabentscheidungsver fahrens



Sicherung des freien Wettbewerbs
im Wirtschaftsraum der Gemeinschaften

durch:

Kartellverbot
Verbot des Mißbrauchs

einer marktbeherrschenden
Stellung

Fusionskontrolle Verbot nationaler Beihilfen

Nichtigkeit von
Absprachen
zwischen Unter-
nehmen

Nichtigkeit von  wettbewerbs-
widrigen Maßnahmen

Genehmigungspflicht
von Unternehmens-
zusammenschlüssen
von gemeinschafts-
weiter Bedeutung

Unzulässigkeit nationaler
Subventionen an die
Wirtschaft oder einzelne
Unternehmen

Abb. 28: Die Wettbewerbsordnung der Europäischen Gemeinschaften



      Europäisches System der 

Zentralbanken (ESZB)

              Mitglieder des Direktoriums

EZB Direktorium EZB - Rat

         6 Mitglieder       Präsidenten

- Festlegung/Führung
  der Geldpolitik
- Durchführung von
   Devisengeschäften

Ausgabe von Banknoten - Verwalten der Währungs-
   reserven
- Förderung des Funktionierens
   der Zahlungssysteme

Europäische
Zentralbank
    (EZB)

Nationale
Zentralbanken

Erweiterter Rat

Abb. 29: Das Europäische System der Zentralbanken



Freiheit des
Warenverkehrs

Keine Zölle Keine Einfuhr-/
oder Abgaben Ausfuhrbeschrän-
gleicher kungen oder
Wirkung Maßnahmen

gleicher Wirkung

Freizügigkeit

Schutz von Arbeitneh-
mern vor Diskriminierung
und Beschränkung bei
Tätigkeiten in einem
anderen Mitgliedstaat

Niederlassungs-
ifreiheit

Schutz vor Diskriminie-
rung und Beschränkung in
einem anderen Mitglied-
staat bei selbständiger
Tätigkeit

Dienstleistungs-
freiheit

Schutz vor Diskriminie-
rung und Beschränkung
bei Dienstleistungen in
oder für Angehörige eines
anderen Mitgliedstaates

Freiheit des Ka-
pital u. Zah-
lungsverkehrs

Keine Beschränkungen
des Geld- und Zahlungs-
verkehrs

Abb. 30: Die Grundfreiheiten 



Bundesebene Landesebene

unmittelbare
Bundes-
verwaltung

mittelbare
Bundes-
verwaltung

unmittelbare
Landes-
verwaltung

mittelbare
Landes-
verwaltung

Kommunal-
verwaltung

Eigene Behörden
des Bundes in
hierarchischer
Gliederung

Rechtlich ver-
selbständigte Verwal-
tungsträger, insb.
Körperschaften des 
öff. Rechts

Eigene Behörden
des Landes in
hierarchischer
Gliederung

Rechtlich ver-
selbständigte
Verwaltungs-
träger,  insb.
Körperschaf-
ten des 
öff. Rechts

Landkreise, Städte,
Gemeinden

Abb. 31: Die Organisation der öffentlichen Verwaltung 



Lenkungsverwaltung Leistungsverwaltung Eingriffsverwaltung Bedarfsverwaltung

Steuerung bestimmter
Lebensbereiche;
z.B. Aufstellung von
Plänen

Gewährung von Leistungen
an einzelne Bürger;
z.B. Bereitstellung
öffentlicher Einrichtungen,
Subventionen

Gebote, Verbote zur Auf-
rechterhaltung eines geord-
neten Zusammenlebens; 
z.B. Genehmigungspflichten,
Bußgeldvorschriften

Beschaffung der Sach- u.
Personalmittel für die
Verwaltungstätigkeit;
z.B. Einstellung von
Personal

Abb. 32: Arten der Verwaltungstätigkeit 



Regelung für eine Viel-
zahl von Fällen und
Personen;
z.B. Gebührensatzung
einer Gemeinde

Abschluß einer
abstrakten oder
konkreten staatlichen
Planung;
z.B. Haushaltsplan,
Bebauungsplan

Regelung eines
Sachverhalts durch
einvernehmliche
Regelung zwischen
Behörde und Bürger;
z.B. Erschließungs-
vertrag

Auftreten der Behörde
als Privatrechtssubjekt;
z.B. Einkauf von
Büromaterial

tatsächliche Handlung
ohne unmittelbare
Rechtsfolge;
z.B. Auskunft einer
Behörde

Rechtsverordnung
und Satzung

»Plan« verwaltungsrecht-
licher Vertrag

privatrechtliches
Handeln

Realakt

Abb. 33: Formen des Verwaltungshandelns 



Befugnis Verwaltungsakt
Bürger

Europarecht

Gesetz

Verfassung

Behörden-
entscheidung

Erfüllung
des TB

Ermessen Rechts-
staatliche
Grundsät-
ze

Abb. 34: Die Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes



Rücknahme (§ 48 VwVfG)

bei Erlaß rechtswidriger Verwaltungsakt

Widerruf (§ 49 VwVfG)

bei Erlaß rechtmäßiger Verwaltungsakt

belastender Verwaltungsakt begünstigender Verwaltungsakt belastender Verwaltungsakt begünstigender Verwaltungsakt

ohne Einschränkung möglich nur bei fehlendem Vertrauen
bzw. nur gegen Entschädigung
möglich (§ 48 Abs. 2 und 3
VwVfG)

grds. ohne Einschränkung
möglich

nur unter bestimmten Voraus-
setzungen und grds. nur für die
Zukunft möglich
(§ 49 Abs. 2 und 3 VwVfG)

Abb. 35: Aufhebung von Verwaltungsakten



Staatliches Handeln:

Rechtmäßiges Handeln Rechtswidriges Handeln

Rechtsakt tatsächliches Handeln Rechtsakt tatsächliches Handeln

Enteignungs-
entschädigung
(Art. 14 Abs. 3 GG)

Enteignender
Eingriff,
wenn Eigen-
tumsposition
betroffen

Aufopferungs-
anspruch,
wenn anderes
Rechtsgut als
Eigentum
betroffen

Amts-
haftungs-
anspruch

Folgenbesei-
tigungsan-
spruch

Amtshaftungs-
anspruch

Enteignungs-
gleicher
Eingriff,
wenn Eigen-
tumsposition
betroffen

Aufopferung,
wenn anderes
Rechtsgut als
Eigentum
betroffen

Folgenbe-
seitigungs-
anspruch

Abb. 36: Ausgleichsansprüche gegen den Staat



Entscheidung über Gewährung einer Subvention

Verwaltungsakt Begründung einer
privatrechtlichen
Rechtsbeziehung

öffentlich- oder
zivilrechtlich zu

beurteilender Realakt

Gewährung der Subvention zivilrechtlich zu
beurteilender
Realakt

Aufhebung des
Verwaltungsaktes

Aufhebung der Entscheidung über die
Gewährung

Beendigung der
privatrechtlichen
Rechtsbeziehung

§ 49a VwVfG Rückforderung § 812 BGB

Abb. 37: Vergabe und Rückforderung von direkten Subventionen 



Auftragsvolumen

grds. Ausschreibung • Kontaktaufnahme zu
Auftragnehmern

grds. Ausschreibung
(= offenes Verfahren)

Vorgabe bestimmter Kriterien • Auswahl unter
den Bietern

Vorgabe bestimmter
Kriterien, auf deren
Einhaltung
Rechtsanspruch besteht

• Auftragsvergabe
    (Zuschlag)

Rechtsschutz durch
Vergabeprüfstellen

• Rechtsschutzmög-
lichkeiten nicht
berücksichtigter Bieter

Rechtsschutz durch
Vergabekammern

unter Schwellenwert über Schwellenwert

Abb. 38: Die Vergabe von Staatsaufträgen 



Zugangskontrolle
Eingriffe in den

laufenden Betrieb
Beendigung der
wirtschaftlichen
Betätigung

• Anmeldung/Anzeige

• Zulassung

• Ausübungsregelungen

• Kontrollbefugnisse

• Einzelfallanordnungen

• Aufhebung der
Zulassung

• Verpflichtung, die
Betätigung zu
beenden

• Tatsächliche
Verhinderung der
weiteren Betätigung

Abb. 39: Instrumente der Wirtschaftsaufsicht 



Grundrechte der
Konkurrenten
(VerfassungsR)

Dient Handeln einem
öffentlichen Zweck?

Öffentliches

Unternehmen
Wettbewerbsrecht

HaushaltsR Staatliche Konkurrenz
noch zumutbar?

Abb. 40: Grenzen der wir tschaftlichen Betätigung des Staates



Nichtförmliche Rechtsbehelfe

Bundestag/Länderparlament/zuständige Stelle

Überprüfung der sachlichen
Entscheidung

Überprüfung des
persönlichen
Verhaltens des
Bediensteten

Bitte um Abhilfe

Beschwerden Petition

Gegenvorstellung Aufsichts-
beschwerde

Dienstaufsichts-
beschwerde

Abb. 41: Nichtförmliche Rechtsbehelfe



Einlegung des Widerspruchs

Überprüfung durch Ausgangsbehörde

Vorlage bei der Widerspruchsbehörde
(§ 73 VwGO), wenn Widerspruch als nicht 
erfolgreich angesehen wird

(wenn Widerspruch als
erfolgreich angesehen
wird)

Überprüfung von Zulässigkeit und 
Begründetheit des Widerspruchs

Widerspruchsbescheid

Abhilfe (72 VwGO)

Abb. 42: Der Ablauf des Widerspruchsver fahrens



Anfechtungsklage
(§ 42 Abs. 1 1.Alt.)

Verpflichtungsklage
(§ 42 Abs. 1 2.Alt.)

allg. Leistungsklage Feststellungsklage
(§ 43)

Normenkontrollklage
(§ 47)

Aufhebung von VAen Erlaß von VAen Vornahme/ Unterlas-
sung von behördlichen
Handlungen, die keinen
VA darstellen

Feststellung des Besteh-
ens/Nichtbestehens
eines Rechtsverhält-
nisses oder Nichtigkeit
eines VA

Überprüfung einer
untergesetzlichen Norm

Abb. 43: Die Klagearten der VwGO



erlassen Verwaltungsakt nicht erlassen

Anfechtungsklage Verpflichtungsklage

Aufhebung
begehrt

Erlaß
begehrt

Abb. 44: Abgrenzung von Anfechtungs- und Verpflichtungsklage 



Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO Antrag nach § 123 VwGO

Streitgegenstand = belastender VA Streitgegenstand = nicht erlassener VA
oder andere behördliche Handlung

Gericht entscheidet über Gericht entscheidet über vorübergehende
Regelung oder Aussetzung eines ör Sachverhalts

Anordnung/Wiederherstellung Anordnung der sofortigen
der aufschiebenden Wirkung Vollziehung eines VA

Abb. 45: Die Möglichkeiten vorläufigen Rechtsschutzes n.d. VwGO



Tätigkeit ist:

•• erlaubt nicht: •• Urproduktion
•• mit Gewinnerzielungsabsicht •• freier Beruf
•• dauerhaft •• künstlerische, wissenschaftliche

Tätigkeit
•• selbständig •• Verwaltung eigenen Vermögens

= gewerbemäßig = gewerbefähig

Abb. 46: Der Gewerbebegrif f



Aufsicht über das stehende Gewerbe

Zugangskontrolle Ausübungsregelungen 
u. Überwachung

Verhinderung der weiteren
Ausübung

Anzeige-
pflicht

jedes Gewerbe

Zulassungs-
pflicht

Gewerbe-
arten der 
§§ 30 – 34e 
GewO

Pflichten aus
§§ 15b GewO,
Rechtsverordnun-
gen

Kontrollbefugnisse
(§§ 29, 38 GewO,
Rechtsverordnun-
gen, Landesrecht)

Erlaubnisfreies
Gewerbe

• Untersagung
nach § 35
GewO

• Vollstreckung

Erlaubnispflich-
tiges Gewerbe

• Aufhebung
der Erlaubnis
(§§ 48, 49
VwVfG)

• Verhinderung
der weiteren
Ausübung
(§ 15 Abs. 2
GewO)

• Vollstreckung

Abb. 47: Aufsicht über das stehende Gewerbe



Tatsachen, die auf das zukünftige Verhalten
des Gewerbetreibenden schließen lassen

Prognose, daß Gewerbetreibender in Zunkunft
sein Gewerbe nicht ordnungsgemäß betreiben wird

(Verletzung von Rechtsvorschriften, Gefährdung Dritter)

Feststellung der Unzuverlässigkeit
im Zeitpunkt der Behördenentscheidung

Abb. 48: Zuverlässigkeit i.S.v. § 35 GewO



Gewerbeausübung durch 
unzuverlässigen Gewerbetreibenden

Untersagungsverfügung
nach § 35 Abs. 1 GewO

Verpflichtung,
Gewerbeausübung zu

beenden

Anwendung von
Zwangsmitteln

tatsächliche Schließung
des Betriebs, z.B. durch

Versiegelung der
Betriebsräume

Abb. 49: Die Gewerbeuntersagung nach § 35 GewO und ihre Durchsetzung



nicht ordnungsgemäßer 
Betrieb

Aufhebung der Zulassung
(nach §§ 48, 49 VwVfG oder
Spezialnorm)

Verbot der Gewerbeausübung

Anordnung zur Verhinderung 
des Betriebs (z.B. nach 
§ 15 Abs. 2 GewO)

Verpflichtung, Gewerbeausübung
zu beenden, insbes. den Betrieb
zu schließen

Anwendung von 
Zwangsmitteln

tatsächliche Schließung des
Betriebes, z.B. durch
Versiegelung der Betriebsräume

Verhinderung der Tätigkeit eines zugelassenen Gewerbes

Abb. 50: Verhinderung eines zugelassenen Gewerbebetriebs



Aufsicht über das Reisegewerbe

Anzeigepflicht
(Ausnahme)

Erlaubnispflicht
(Regel)

§ 60c GewO Landesrecht Erlaubnisfreies
Reisegewerbe

Erlaubnispflich-
tiges
Reisegewerbe

§§ 55 Abs. 2, 55c GewO
•• Untersagungs-

verfügung
(§ 59 GewO)

•• Schließungs-
verfügung
(§ 60d GewO)

•• Vollstreckung

•• Aufhebung
der Reisege-
werbeerlaub-
nis (§§ 48, 49
VwVfG)

•• Schließungs-
verfügung
(§ 60d GewO)

•• Vollstreckung

Zugangskontrolle Ausübungsregelungen 
u. Überwachung

Verhinderung der weiteren
Ausübung

Abb. 51: Staatliche Aufsicht über das Reisegewerbe



stehendes Gewerbe

Tätigkeit  handwerksfähig
Anlage A HandwO

Tätigkeit handwerksmäßig

haupt- oder   nebenbetriebliche
Tätigkeit

Begriff des Handwerks

Abb. 52: Voraussetzungen für eine eintragungspflichtige Tätigkeit 
nach der HandwO



Verstoß gegen 
HandwO

Unzuverlässigkeit des
Gewerbetreibenden

Untersagungsverfügung
(§ 16 Abs. 3 HandwO)

Verbot der Ausübung

Schließungsverfügung
(§ 16 Abs. 4 HandwO)

Verpflichtung zum Ein-
stellen der Tätigkeit, insb..
z. Schließung des Betriebs

Untersagungsverfügung
nach § 35 Abs. 1 GewO

tatsächliche Schließung
des Betriebes durch
Verwaltungszwang

Vollstreckungs-
maßnahmen

Vollstreckungs-
maßnahmen

Verhinderung der weiteren Ausübung eines Handwerks

Abb. 53: Verhinderung der weiteren Ausübung eines Handwerks



Versagungsgründe nach § 4 GastG
Hindernisse aufgrund

der Person des Gastwirts der räumlichen Verhältnisse

Unzuverlässigkeit
(§ 4 Nr. 1 GastG)

fehlender Nachweis
über  lebensmittel-
rechtliche Kennt-
nisse
(§ 4 Nr. 4  GastG)

Verhältnisse
innerhalb des
Betriebs
(§ 4 Nr. 2
GastG)

Auswirkung
des Betriebs
auf Umgebung
(§ 4 Nr. 3
GastG)

Abb. 54: Versagungsgründe nach § 4 GastG



Aufhebung der Erlaubnis

Rücknahme Widerruf

§ 15 Abs. 1
GastG

§ 48 VwVfG § 15 Abs. 2
GastG

§ 15 Abs. 3
GastG

Anordnung zur Verhinderung 
des weiteren Betriebs
(§ 15 Abs. 2 GewO)

Vollstreckungsmaßnahmen

Verhinderung des weiteren Betriebs einer zugelassenen Gaststätte

Abb. 55: Verhinderung des weiteren Betriebs einer zugelassenen Gaststätte



Anlage
(§ 3 Abs. 5 BImSchG)

Nennung im Katalog des Anhangs zur 4.
BImSchV

Erfüllung

formeller  Vss. und materieller Vss.

§ 10  BImSchG

Besonderes Verfahren

§ 6 BImSchG

Einhaltung immissionsschutz- 
rechtlicher (§ 5 BImSchG) und
sonstiger öffentlich-rechtlicher

Vorschriften

Genehmigungsbedürftigkeit Genehmigungsfähigkeit

Abb. 56: Genehmigungsbedür ftigkeit und -fähigkeit von Anlagen 
nach dem BImSchG



Anordnungen Vorläufige Untersagung Verhinderung des weiteren
Betriebs

Verpflichtung zum  ordnungs-
gemäßen Betrieb

Nichtbeachtung einer
Anordnung nach
§ 17  BImSchG

Unzuverlässigkeit
des  Anlagenbetreibers

Errichtung, Betrieb oder
Änderung ohne vorherige
Genehmigung oder nach deren
Aufhebung

§ 17  BImSchG § 20 Abs. 1 u. 1a
BImSchG

§ 20 Abs. 3   BImSchG § 20 Abs. 2   BImSchG

Abb. 57: Eingriffe in den Betrieb genehmigungspflichtiger Anlagen 
nach dem BImSchG



Keine Zugangskontrolle Ausübungsregelungen u. Überwachung Verhinderung des weiteren
Anlagenbetriebs

Pflichten nach
§§ 22, 23 BImSchG

Anordnungen nach
§ 24 BImSchG

Untersagung nach
§ 25 BImSchG

Anlage (§ 3 Abs. 5  BImSchG), die nicht im
Anhang zur 4.   BImSchV genannt ist

 Die Behandlung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen nach dem BImSchG

Abb. 58: Die Behandlung nicht genehmigungsbedür ftiger Anlagen 
nach dem BImSchG



Zugangskontrolle Ausübungsregelungen 
und Überwachung

Verhinderung der weiteren
Ausübung

Genehmigungspflicht
nach § 2   PBefG

• Betriebspflicht
(§ 21 PBefG)

• Beförderungspflicht
(§ 22  PBefG)

• Sonstige

• Einzelfallanordnungen

• Kontrollbefugnisse
(§§ 54, 55a PBefG)

• Aufhebung der Genehmigung (§ 48,
VwVfG, § 25 PBefG)

• Verhinderung der Fortsetzung des
Betriebs (§ 15 Abs. 2 GewO)

Abb. 59: Die staatliche Aufsicht über die Personenbeförderung auf der Straße



Zugangskontrolle Ausübungsregelungen 
und Überwachung

Verhinderung der weiteren
Ausübung

Erlaubnispflicht
(§ 3 GüKG)

• Mitführpflicht
bzgl.Erlaubnis
(§ 7 GüKG)

• Güterschadenhaft-
pflichtversicherung
(§ 7a GüKG)

• Anhalten und
Untersagen der
Weiterfahrt
(§§ 12, 13 GüKG)

• Kontrollbefugnisse
(§ 21a GüKG)

• Aufhebung der Erlaubnis (§§ 48, 49
VwVfG, § 3 Abs. 5 GüKG)

• Verhinderung der Fortsetzung des
Geschäftsbetriebs
(§ 15 Abs. 2 GewO)

Abb. 60: Die staatliche Aufsicht über die Beförderung von Gütern 
auf der Straße



Zugangskontrolle Eingriffe in den laufenden Betrieb Verhinderung der
weiteren Ausübung

Erlaubnispflicht
(§ 32 Abs. 1 KWG)

• Erlaß von Einzelfallanordnungen
(§ 6 Abs. 3 KWG)

• Abberufung von Geschäftsleitern
(§ 36 KWG)

• Untersagung bestimmter Handlungen
(§ 45 KWG)

• Anweisungen für die Geschäftsführung
(§ 46 KWG)

• Kontrollbefugnisse (§ 44 KWG)

• Aufhebung der Erlaubnis
(§§ 48, 49 VwVfG,
§ 35 KWG)

• Einstellung des
Geschäftsbetriebs
(§ 37 KWG)

Abb. 61: Die staatliche Aufsicht über Kredit- und Finanzdienstleistungs-
unternehmen



Zugangskontrolle Eingriffe in den laufenden
Geschäftsbetrieb

Verhinderung der 
weiteren Ausübung

Erlaubnispflicht
(§ 15 VAG)

• Erlaß von Anordnungen
(§ 81 Abs. 2 VAG)

• Kontrollbefugnisse
(§ 83 VAG)

• Aufhebung der Erlaubnis
(§ 87 VAG)

• Untersagung des weiteren
Geschäftsbetriebs
(§ 81 Abs. 2 VAG)

Abb. 62: Die Staatliche Aufsicht über das Versicherungsunternehmen



Zugangskontrolle Eingriffe in den laufenden
Geschäftsbetrieb

Verhinderung der 
weiteren Ausübung

Genehmigungspficht
für die Aufnahme der
Energieversorgung anderer
(§ 3 Abs. 1  EnWG)

• Einzelfallanordnungen
(§ 18 Abs. 1     EnWG)

• Kontrollrechte
(§ 18 Abs. 2 EnWG)

• Aufhebung der Genehmigung
(§§ 48, 49 VwVfG)

• Verhinderung des weiteren
Geschäftsbetriebs
(§ 18 Abs. 1 EnWG)

Abb. 63: Die staatliche Aufsicht über Energieversorgungsunternehmen



Rundfunk Telekommunikations-
leistungen

Mediendienste Teledienste

RStV TKG MDStV TDG

• Zulassung erforderlich

• Überwachung
(Rundfunkgesetze der
Länder)

• Anzeige oder Zulas-
sung (Lizenz) erfor-
derlich

• Überwachung (§§ 71,
72 TKG)

• Straf- und
Bußgeldvorschriften

• keine spezielle Zulassungspflicht

• Eigenverantwortung des Anbieters
nach den allgemeinen Gesetzen für
eigene und fremde Inhalte

• Überwachung (§ 18 MDStV; allgemeines
Polizei- und Ordnungsrecht)

• Straf- und Bußgeldvorschriften

Abb. 64: Rechtsquellen und Instrumente des Medien- und 
Telekommunikationsrechts




